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Subjektiver Anwendungsbereich
«kleinere Steuerzahler, Bezieher von Einkünften aus unternehmerischer und selbständiger Tätigkeit aufgrund

der Ausübung einer freiberuflichen oder künstlerischen Tätigkeit auf dem italienischen Staatsgebiet»

Steuerpflichtige, welche die ISA-Indizes effektiv anwenden

• Erlös-Schwelle 2023  von €5.164.569,00 nicht übersteigen
• ISA muss bereits im Vorjahr (2023) angewendet worden sein
• Keinen Zugang zum Konkordat haben:

• Steuerpflichtige die Tätigkeiten ausüben, für welche die ISA 
nicht genehmigt wurde

• Steuerpflichtige die Tätigkeiten ausüben, für welche die ISA 
genehmigt wurden, sie jedoch nicht anwenden konnten weil 
Ausschlussgründe für die ISA vorliegen

Steuerpflichtige, die die Regelung zur Pauschalbesteuerung 
anwenden

IRPEF-Subjekte

Einzelunternehmer Selbständige Personengesellschaften
Gleichgestellte 

Einrichtungen (Art. 5 
EStG)

IRES Subjekte

Kapitalgesellschaften
Gewerbliche und nicht 

gewerbliche 
Einrichtungen



Ausschlussgründe 
für die Anwendung 
der ISA



Voraussetzung für den Zugang zum 
Vorab-Vergleich

Art. 4 Abs. 1 GvD. 108/2024 

Steuer- und 
Beitragsforderungen 

2023

Nicht vorhanden

Zugang zum 
Konkordat

< € 5.000,00

Zugang zum 
Konkordat

>= € 5.000,00

Ausschluss vom 
Konkordat

Ratenzahlung oder 
ausgesetzte Steuer-

verbindlichkeit

Zugang zum 
Konkordat



Ausschlussgründe vom Vorab-Vergleich
(Cause di esclusione) Artt. 11 e 24 GvD. 13/2024

Unterlassene Steuererklärung 

•in einer der drei vorhergehenden Steuerperioden 2021, 2022, 2023

Strafrechtliche Verurteilung in Steuersachen

•begangen in einer der drei vorhergehenden Geschäftsjahren 2021, 2022, 2023)
•für folgende strafrechtliche Verurteilungen : Steuerstraftaten gemäß GvD 74/2000 ; Gesellschaftsbezogene Falschmeldungen (Art. 2621 

ital. ZGB); Geldwäsche (Art. 648-bis ital. StGB); Verwendung von Geld, Vermögenswerten oder Vorteilen illegaler Herkunft (Art. 648-ter ital. 
StGB); Eigengeldwäsche (Art. 648-ter1 ital. StGB)

Tätigkeitsbeginn im vorangegangenen Besteuerungszeitraum (2023)

•vorgesehen für die Pauschalbesteuerung, betrifft indirekt auch die ISA Subjekte

Steuerfreie oder nicht im Einkommen zu berücksichtigende Einkünfte von mehr als 40% (2023) 

•im Bezug auf die vorhergehende Steuerperiode (2023)

Übergang  zur Pauschalbesteuerung im Jahr 2024 

Außerordentliche Umgründungen oder Änderungen bei den Gesellschaftern oder den Teilhabern von 
Sozietäten

•die in der ersten Steuerperiode des Konkordats 2024 stattfinden
•wie Verschmelzung, Splatung, Einbringug, Änderung bei den Gesellschaftern oder den Teilhabern von Sozietäten (Art. 5 EStG)

x

x

x

x

x

x

ISA Subjekte Pauschal-
besteuerte

x

x

x



Möglichkeit der 
Verwendung des 
Vorab-Vergleichs 
bei Wechsel 
zwischen Regimen



Zeitlicher Anwendungsrahmen

Zeitraum der 
Erstanwendung

Subjekte welche die 
ISA anwenden 2024-2025

Pauschalbesteuerte 2024



Berechnung des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit
Art. 15 GvD. 13/2024

Vereinbartes Einkommen (reddito concordato) 

+/- oben genannte nicht zu berücksichtigende Einkommensbestandteile

=Zu erklärendes Einkommen (Reddito concordato effettivo)  2024/2025

Art. 54 Abs. 1 EStG Nicht zu 
berücksichtigen

Veräußerungsgewinne und –verluste gemäß Art.54, 1-bis und 1-bis1 ital. 
EStG;

Einkünfte oder Einkommensanteile aus Beteiligungen an 
Personengesellschaften oder Sozietäten gemäß Art. 5 ital. EStG;

Erlöse aus dem Verkauf eines Kundenstocks oder von immateriellen 
Vermögenswerten im Sinne von Art. 54, 1-quater ital. EStG



Berechnung des Einkommens aus unternehmerischer Tätigkeit
Art. 16 GvD. 13/2024

Art. 56 ital. EStG für 
steuerpflichtige natürliche 

Personen; 
Abschnitt 1, Kapitel II, Titel II 

des ital. ESTG für 
steuerpflichtige juristische 

Personen; 

Artikel 66 ital. EStG für 
Kleinunternehmen

Nicht zu 
berücksichtigen

Realisierte Veräußerungsgewinne/ außerordentliche Erträge gemäß 

Artt. 58, 86 , 87 und 88 ital. EStG;

Veräußerungsverluste, außerordentliche Aufwendungen und 
Forderungsverluste gemäß Artikel 101 und 101 Abs. 5 ital. EStG;

Einkünfte oder Einkommensanteile aus Beteiligungen an Gesellschaften, 
Verbänden, Körperschaften oder EWIV;

Vereinbartes Einkommen (Reddito concordato) 

+/- oben genannte nicht zu berücksichtigende Einkommensbestandteile 

– Steuerverluste der Vorjahre

= Zu erklärendes Einkommen (Reddito concordato effettivo) 2024/2025



Berechnung der Nettogesamtleistung
Art. 17 GvD. 13/2024

Art. 6  GvD. 446/97 
(Kapitalgesellschaften); 

Art. 5-bis  GvD. 446/97 
(Personengesellschaften); ; 

Art. 8  GvD. 446/97 (einfache 
Gesellschaften); 

Art. 10  GvD. 446/97 (nicht 
gewerbliche Einrichtungen); 

Nicht zu 
berücksichtigen

dieselben außerordentlichen Einkommensbestandteile, die für die Ermittlung 
des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit und unternehmerischer Tätigkeit, 

ermittelt wurden

Vereinbarte Nettogesamtleistung (Valore della produzione netta concordato )

+/- nicht zu berücksichtigende Einkommensbestandteile aus selbständiger und unternehmerischer 
Tätigkeit

= Zu erklärende Nettogesamtleistung (Valore della produzione netta concordato effettivo) 2024/2025



Berechnung der Einkünfte von Pauschalbesteuerten
Art. 28 GvD. 13/2024

• keine Neuberechnung des relevanten Einkommens

• Zu erklärende Einkommen (Reddito concordato effettivo) 2024/2025: die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen gezahlten Vorsorgepflichtbeiträge bleiben vom vereinbarten 
Einkommen abzugsfähig (Art. 1, 64 , L. 190/2014).

• Zu erklärende Mindesteinkommen = € 2.000,00



Relevanz der vereinbarten Bemessungsgrundlage
Artt. 19 und 30 GvD. 13/2024

• das tatsächliche Einkommen, das über oder unter dem mit dem Finanzamt vereinbarten Einkommensbetrag 
liegt, ist für die Festsetzung der Einkommensteuer, der IRAP und der obligatorischen 
Sozialversicherungsbeiträge nicht relevant*

• der Steuerpflichtige kann Sozialversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Einkommens zahlen, wenn dieses höher ist als das vereinbarte Einkommen

• bei Vorliegen außergewöhnlicher Ereignisse, die vom Steuerpflichtigen mitgeteilt werden (z.B. Katastrophen, 
Unterbrechung der Tätigkeit, Einstellung der Berufsausübung, andere außergewöhnliche Ereignisse), können 
die Einkünfte aus unternehmerischer und selbständiger Tätigkeit und die vorgeschlagenen 
Nettogesamtleistung reduziert werden

• der Anspruch auf Absetzungen, Abzüge und andere Vergünstigungen, einschließlich Steuervergünstigungen, 
wird auf der Grundlage des tatsächlichen Einkommens beurteilt

* Die Auswirkungen/Relevanz des Vorab-Vergleichs in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträge betreffen zweifellos Personen, die bei der IVS 
/ Gestione separata INPS angemeldet sind. Was die Sozialversicherungskassen betrifft, so hat die ADEPP auf ihrer Website darauf 
hingewiesen, dass das Abkommen keine Auswirkungen auf die Beitragspflichten der Mitglieder der einzelnen Kassen hat



Ersatzsteuer auf das vereinbarte höhere Einkommen
Artt. 20-bis und 31-bis GvD. 13/2024

ISA-Indizes

ISA Index 

< 6

15%

ISA Index

 >= 6 und < 8

12%

ISA Index

 >= 8 

10%

Pauschal-
besteuerung

10%

Ausnahme bei 
Startup 3%



Zugangsverfahren
Art. 4 Abs. 1b) GvD. 108/2024

Erklärung der relevanten 
Daten (ISA)

Berechnung des 
vorgeschlagenen Einkommens 

für das Konkordat

Annahme des Vorschlags

Innerhalb 31.10.2024

Quadro P - ISA Vordruck 2024

Quadro LM (Sektion VI) – 
Vordruck REDDITI PF



Beendigung und Verfall des Vorab-Vergleichs

Fälle für die Beendigung 
(Cessazione)

ab dem 
Besteuerungszeitraum 

wirksam, in dem das 
Ereignis eintritt

Art. 21 GvD. 13/2024 –
ISA; 

Art. 32 GvD. 13/2024 - 
Pauschalbesteuerte

Rückwirkender Verfall 
(Decadenza)

Ausschluss für 2024 
und 2025

Art. 22 GvD. 13/2024 – 
ISA; 

Art. 33 GvD. 13/2024 - 
Pauschalbesteuerte



Beendigung des Vorab-Vergleichs
(Cessazione) Artt. 21 und 32 GvD. 13/2024

Änderung der Tätigkeit (gegenüber der im vorgegangenen Steuerzeitraum ausgeübten Tätigkeit)
• der Vorab-Vergleich bleibt wirksam:

• wenn die vom Steuerpflichtigen ausgeübte neue Tätigkeit der Anwendung derselben ISA unterliegt
• wenn sie zu einem ATECO-Sektor gehört, für den derselbe Rentabilitätskoeffizient für die pauschale 

Einkommensermittlung gilt

Einstellung der Tätigkeit 

Außerordentliche Ereignisse, die eine Verminderung von mehr als 30% der Einkünfte hervorrufen
• außerordentliche Ereignisse (siehe nächste Folie)

Übergang  zur Pauschalbesteuerung  2025 
• in der zweiten Steuerperiode des Konkordats (2025), 
• von einem Subjekt das im vorhergegangenen Steuerzeitraum die ISA angewendet hat

Außerordentliche Operationen
• Fusion, Spaltung, Einbringung, Änderungen bei den Gesellschaftern oder den Teilhabern von Sozietäten (Art. 5 TUIR)

Überschreitung der Erlös-Schwelle
• ISA: € 7.746.853,50
• Pauschalsystem: € 150.000,00

X

X

X

X

X 

X

ISA Pauschal-
besteruerte

X

X

X

X



Außerordentliche 
Ereignisse
Art. 4 DM 14.6.2024

• Katastrophen, für die der Notstand ausgerufen wurde

• Sonstige außergewöhnliche Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die 
Geschäftsräume so beschädigt wurden, sie ganz oder teilweise unbenutzbar 
und unbrauchbar sind, dass die Vorräte so stark beschädigt wurden, dass der 
Produktionszyklus unterbrochen wurde, dass der Zugang zu den 
Geschäftsräumen nicht möglich ist oder dass der Betrieb eingestellt wurde, 
wenn es sich bei dem einzigen oder wichtigsten Kunden um ein Objekt 
handelt, das seinerseits infolge dieser Ereignisse seine Geschäftstätigkeit 
eingestellt hat

• Ordentliche Liquidation, Zwangsliquidation oder gerichtliche Liquidation

• Verpachtung eines Einzelunternehmens

• Aussetzung der Tätigkeit zu Verwaltungszwecken mit Mitteilung an die 
Handelskammer

• Rücktritt vom Beruf durch Mitteilung an den zuständigen Orden oder die 
Sozialversicherungskasse



Rückwirkender Verfall des Vorab-Vergleichs
(Decadenza) Artt. 22 und 33 GvD. 13/2024

Unterschlagene Erlöse von mehr als 30%

Berichtigende/ergänzende Steuererklärung 

Auftreten von Ausschlussgründen oder fehlende Voraussetzungen

Verurteilung für Finanzstrafvergehen

Unterlassene Zahlungen

• von Steuern die sich durch den Vorab-Vergleich ergeben

Verstöße von nicht unerheblicher Bedeutung  (Violazione di non lieve entitá)

Im Falle des Rückwirkenden Verfalls des Vorab-Vergleichs bleiben die unter Berücksichtigung des 
vereinbarten Einkommens und des Nettoproduktionswerts ermittelten Steuern und Beiträge fällig, wenn 

diese höher sind als die tatsächlich erzielten Werte



Verstöße von nicht 
unerheblicher 
Bedeutung
Art.22 Abs.2 GvD 13/2024
 



Freiwillige Berichtigung
Art. 22 Abs.3 GvD. 13/2024

Einige der genannten Verfallsgründe können durch die Anwendung der freiwilligen Berichtigung aufgehoben 
werden.

Die Verstöße dürfen jedoch nicht bereits angefochten worden sein, und es dürfen keine Zugriffe, oder 
Prüfungen begonnen haben, von denen der Steuerpflichtige offiziell Kenntnis hat. 

Der Steuerpflichtige kann daher den Verfall vermeiden, indem er von der freiwilligen Berichtigung  für 
folgende Verstöße Gebrauch macht:

• Nichtzahlung von „Beträgen, die aufgrund der in Art. 12 Absatz 2 genannten Tätigkeiten geschuldet 
werden“, d. h. von Beträgen, bei denen sich im Zuge automatisierter Kontrollen herausstellt, dass sie 
nicht gezahlt wurden.

• Verstöße, die Steuervergehen im Sinne des Gesetzesdekrets 74/2000 darstellen, in Bezug auf die 
Steuerzeiträume, auf die sich der Vorab-Vergleich bezieht, und auf die drei Steuerperioden, die dem 
Beitritt zum Vergleich vorausgehen

• Unterschlagene Erlöse von mehr als 30% - Aufgrund einer ungenauen oder unvollständigen Meldung von 
Daten, die für die Zwecke der ISA relevant sind  



Freiwillige Berichtigung
Art. 22 Abs.3 GvD. 13/2024
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